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Das geplante Kohleheizkraft-
werk der KMW führt zu heftigen
Verwerfungen in der Kommunal-
politik. Nachdem die Mainzer CDU
aus dem Befürworterkreis ausge-
stiegen ist gibt es im Mainzer
Stadtrat neue Stimmverhältnisse
zu dieser Zukunftsfrage.

Mittlerweile kursieren die aben-
teuerlichsten Gerüchte über das
Projekt Kohleheizkraftwerk - die
meisten dieser Gerüchte entbeh-
ren jeglicher Grundlage. Damit
man wieder zu einer realistischen
Betrachtung kommt, möchte DER
MAINZER in einer Serie Fakten
darstellen, beginnend mit dem
Prozess der Entscheidungsfindung
im Aufsichtsrat der KMW sowie der
juristischen Frage, welche Rechte
und welche Pflichten der Auf-
sichtsrat hat.  

AUFSICHTSRAT DER KRAFT-
WERKE MAINZ-WIESBADEN 

Die Gesellschafter der KMW AG
sind zu je 50 Prozent die Stadt-
werke Mainz AG und die ESWE-
Versorgungs AG. Dementspre-
chend setzt sich der Aufsichtsrat
als kontrollierendes Gremium der
KMW aus Vertretern der Eigen-
tümer Stadtwerke Mainz und ES-
WE, aus Arbeitnehmervertretern
und aus politischen Vertretern zu-
sammen:  

Dr. Helmut Müller (OB Wies-
baden, CDU), Jens Beutel (OB
Mainz, SPD), Hans-Joachim
Heidecker (Arbeitnehmer), Dieter
Berndroth (Arbeitnehmer), Horst-
Wilhelm Berndroth (Arbeitneh-
mer), Helmut Dewitz (Arbeitneh-
mer), Hanns-Detlev Höhne (Vor-
stand SWM), Dieter Horschler
(SPD-Stadtverordneter, Wiesba-
den), Werner Juling (THÜGA),
Herbert Kloos (Arbeitnehmer), Dr.
Armin Korn (CDU-Stadtrat, Mainz),
Stephan Krome (Stadtwerke Mainz
AG), Bernhard Lorenz (CDU-Frak-
tionsvorsitzender, Wiesbaden),
Helmut Petri (SPD, Betriebsratsvor-
sitzender), Jürgen Rohn (Arbeit-
nehmer), Thomas Scherer (Arbeit-
nehmer), Marlies Stiehl (Arbeit-
nehmer), Oliver Sucher (SPD-
Fraktionsvorsitzender, Mainz).

In den Sitzungen des KMW-
Aufsichtsrats wird der Bau eines
Kohleblocks erstmals im Dezember
2004 erwähnt: Im Bericht des Vor-
stands kündigt Herr Dr. Sticksel
an, dass KMW aufgrund der un-
günstigen Situation am Gasmarkt

die Eckpunkte eines Kohleblocks
am Standort Ingelheimer Aue prü-
fen wird. 

Am 13. Juli 2005 gibt der Auf-
sichtsrat ein Budget in Höhe von
500.000 Euro für das Projekt KHKW
(Kohleheizkraftwerk) frei und am 7.
April 2006 gibt der Aufsichtsrat
Mittel in Höhe von 4,5 Millionen
Euro frei. Am 3. Juli 2006 folgt die
»Grundsatzentscheidung des
Aufsichtsrats zum KHKW, am glei-
chen Tag folgt der Beschluss der
Hauptversammlung. Am 14. De-
zember 2006 findet die Podiumsdis-
kussion im Mainzer Schloss statt.
Bis Dezember 2007 wird der KMW-
Aufsichtsrat in drei Sitzungen zum
»Projektstand« informiert, am 10.
Dezember 2007 fällt der Beschluss
für die Gründung einer KHKW-Pro-
jektgesellschaft. 

Am 31. März 2008 nimmt Frau
Dr. Litzenburger (CDU) an der
Aufsichtsratssitzung teil, die sich
mit einem Sachstandsbericht zum
Thema KHKW und einem Sach-
standsbericht zum Thema Gas-
lieferangebote beschäftigt. 

Tatsache ist: der Vorstand wur-
de vom Aufsichtsrat bevollmäch-
tigt das Kohleheizkraftwerk in Auf-
trag zu geben. Diesen Auftrag
muss der Vorstand ausführen: das
Kohleheizkraftwerk wurde vertrag-
lich bestellt im Juli 2007, Ende
Februar 2008 bestätigte der KMW-
Aufsichtsrat die Bestellung, nach-

dem der Bauausschuss des Main-
zer Stadtrats (mit den Stimmen der
CDU-Vertreter) zuvor sein endgülti-
ges Okay zu dem Projekt gegeben
hatte. 

Aufgrund der aktuellen Debat-
te, ob das bereits in Auftrag gege-
bene  Kohleheizkraftwerk gebaut
oder verhindert werden soll, stellt
sich die Frage, wer für die Konse-
quenzen einer Auftragsstornierung
gerade stehen muss? Wird das
Kohleheizkraftwerk nicht gebaut,
entstehen Kosten von momentan
81 Millionen Euro (Stand: 1.5.2008).
Wer muss das bezahlen? Können

die Aufsichtrats-
mitglieder für den
Schaden haftbar
gemacht werden?

Rechtsanwalt
Dr. Ulrich Brink,
in der Kanzlei

Bette, Westenberger, Brink (Mainz,
Erfurt, Leipzig, Berlin)  stellt klar,
dass Aufsichtsratsmitglieder und
Vorstände einer Aktiengesellschaft

wie der KMW ausschließlich dem
Wohle des Unternehmens ver-
pflichtet sind und »weisungsfrei«
agieren: Politische Gremien wie
der Mainzer Stadtrat und die Wies-
badener Stadtverordnetenversam-
mlung haben gegenüber den Auf-
sichtsratsmitgliedern, auch gegen-
über den Vertretern ihrer eigenen
Partei im Aufsichtsrat keine Wei-
sungsbefugnis. 

Außerdem, erklärt der Fachan-
walt für Steuerrecht, können Vor-
stand und Aufsichtsratsmitglieder,
wenn sie nicht dem Wohle des
Unternehmens gemäß entschei-
den, persönlich haftbar gemacht
werden für den entstehenden
Schaden. »Aufsichtsratsmitglieder
entscheiden zum Wohle der Kapi-
taleigner und der Mitarbeiter; füh-
ren ihre Entscheidungen zum Nach-
teil des Unternehmens, gar zu ei-
ner Insolvenz, können sie dafür per-
sönlich haftbar gemacht werden.«

Nach wie vor gelte der Rechts-
satz: Pacta sunt servanda (Verträge
muss man einhalten). 

Allerdings, ergänzt Brink, dass
über Pflichtverletzungen von Vor-
stand und Aufsichtsrat bei der
eventuellen Stornierung dieses
Auftrages (den er im Einzelnen
nicht kenne, deshalb auch nicht
wisse, ob er ein »Ausstiegszenario«
enthalte), nur spekuliert werden
könne. »Den Eigentümern in der
KMW-Hauptversammlung (Stadt-
werke Mainz AG und ESWE, Anm.
d.Red.) stünde es natürlich frei, ei-
ne derartige Entscheidung zu ge-
nehmigen – dann dürfte gegen-
über der Gesellschaft eine Scha-
densersatzpflicht von Vorstand
und AR entfallen. Natürlich müss-
te die Gesellschaft dann dem Auf-
tragnehmer Schadensersatz aus
dem Liefervertrag leisten. Ohne ei-
nen Beschluss der Hauptversamm-
lung allerdings würden AR und
Vorstand gegen den Beschluss
zum Bau des KHKW verstoßen; da-
mit könnten sie eine persönliche
Haftung begründen.« 

WHO

KRAFTWERKE MAINZ-WIESBADEN:

WER BESTELLT BEZAHLT!

Stadt Mainz Stadt Wiesbaden THÜGA AG
(Tochter E.ON)

Hauptversammlung

Aufsichtsrat

Vorstand: Dr. Werner Sticksel,
Detlev Höhne

Stadtwerke Mainz AG

Hauptversammlung

Aufsichtsrat

Vorstand: Dr. Werner Sticksel, Ralf Schodlok

Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG

Hauptversammlung

Aufsichtsrat

Vorstand: Dr. Jürgen Burkert,
Ralf Schodlok

ESWE Versorgungs AG
(Wiesbaden)

b

50 % 50 %

50,64 % 49,36 %
b

b

b

b

100 %

Die Aktiengesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft. Die beteiligten Personen übernehmen
Aktien gegen Einlagen. Die Aktiengesellschaft hat drei Organe: Hauptversammlung,
Aufsichtsrat, Vorstand. Die Hauptversammlung (beschließendes Organ) besteht aus allen
Aktionären. Die Hauptversammlung bestellt die Mitglieder des Aufsichtsrats, entlastet
den Vorstand und den Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat (überwachendes Organ) wählt die
Mitglieder des Vorstands und überwacht die grundsätzliche Ausrichtung der Arbeit des
Vorstands. Der Vorstand (leitendes Organ) leitet die AG und ist nicht weisungsgebunden.
Der Vorstand haftet bei Pflichtverletzungen mit seinem persönlichen Vermögen.

Quelle: Wikipedia 


